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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Besondere Bedingungen für die Universal-Straf-Rechtsschutzversi
cherung (USRB 2014)

- Stand: 1. Januar 2014 -

§ 1 Vertragsgrundlagen

Versicherungsschutz wird geboten für die Kosten von Straf- 
und Ordnungswidrigkeitenverfahren, disziplinar- und standes
rechtlicher Verfahren sowie damit zusammenhängender Verwal
tungsverfahren im Rahmen der folgenden Besonderen Bedin
gungen.

Soweit in diesen Besonderen Bedingungen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, gelten die §§ 1 bis 20 der Allgemei
nen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 
(ARB 2014) - Gewerbe mit Ausnahme der §§ 2 und 6 ARB 
2014 - Gewerbe.

§ 2 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Handlungen und 
Unterlassungen, die sich im Zusammenhang mit den im Versi
cherungsvertrag beschriebenen Tätigkeiten ergeben.

Ändern sich die vom Versicherungsschutz erfassten Tätigkei
ten für den Versicherungsnehmer bzw. mitversicherte Unterneh
men nach Abschluss des Vertrags oder tritt eine weitere hinzu, 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf diese Tätig
keit, wenn die geänderte oder neue Tätigkeit nach den Aufnah
merichtlinien des Versicherers grundsätzlich versicherbar ist 
und der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Tätigkeit in
nerhalb von zwei Monaten nach deren Aufnahme anzeigt. Er
folgt die Anzeige später, erstreckt sich der Versicherungs
schutz auf die geänderte oder neue Tätigkeit - sofern grundsätz
lich versicherbar - erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der An
zeige beim Versicherer. § 11 ARB 2014 - Gewerbe bleibt unbe
rührt.

§ 3 Mitversicherte Unternehmen

Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer, sind Niederlassun
gen im In- und Ausland mitversichert, soweit sie nicht rechtlich 
selbstständig sind. Soweit vereinbart und im Versicherungsver
trag benannt, sind rechtlich selbstständige Tochter- und Beteili
gungsunternehmen mitversichert. Die Abgabe von Willenserklä
rungen zum Versicherungsvertrag erfolgt nur zwischen Versi
cherungsnehmer und Versicherer. Der Versicherungsnehmer 
ist allein Beitragsschuldner. Im Übrigen aber finden alle Bestim
mungen, die für den Versicherungsnehmer gelten, für die vom 
Versicherungsschutz erfassten rechtlich selbstständigen Unter
nehmen entsprechend Anwendung.

§ 4 Versicherte Personen

Versichert sind der Versicherungsnehmer und die mitversicher
ten Unternehmen, die gesetzlichen Vertreter und sämtliche Be
schäftigte bei Verstößen, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen 
Verrichtung für den Versicherungsnehmer bzw. die mitversi
cherten Unternehmen begehen oder begangen haben sollen. 
Soweit es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine juristi
sche Person handelt, für die ein Aufsichtsrat bestellt ist, sind 
auch die Mitglieder des Aufsichtsrats versichert. Es besteht ei
ne Vorsorgeversicherung für neu hinzutretende Personen. Ver
sichert sind darüber hinaus auch die aus den Diensten des Ver
sicherungsnehmers bzw. der mitversicherten Unternehmen aus

geschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ih
rer früheren Tätigkeit für das versicherte Unternehmen erge
ben, soweit der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewäh
rung zustimmt.

§ 5 Versichertes Risiko

(1) Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- und Standes-
Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der Verteidi
gung und des Zeugenbeistands der versicherten Perso
nen in Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung ei
ner Vorschrift des

- Strafrechts,

- Ordnungswidrigkeitenrechts,

- Disziplinar- und Standesrechts

in unmittelbarem Zusammenhang mit den im Versiche
rungsvertrag beschriebenen Tätigkeiten.

Wird dem Versicherten vorgeworfen, eine Vorschrift des 
Strafrechts verletzt zu haben, besteht Versicherungs
schutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

- eines fahrlässig begehbaren Vergehens,

- eines vorsätzlich begehbaren Vergehens, wenn die 
Tat nach dem Gesetz auch bei fahrlässiger Begehung 
als Vergehen oder als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
wird.

Versicherungsschutz besteht auch für die Verteidigung in 
Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung nur vor
sätzlich begehbarer Straftatbestände, soweit es sich da
bei nicht um Verbrechen handelt und der Versicherungs
nehmer bzw. dessen gesetzliche Vertreter selbst betrof
fen sind oder der Rechtsschutzgewährung zustimmen.

Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
vorsätzlich begangenen Straftat entfällt insoweit rückwir
kend der Versicherungsschutz. In diesem Fall ist der Ver
sicherte verpflichtet, dem Versicherer die hierfür erbrach
ten Leistungen zurückzuerstatten.

Bei Ordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) besteht 
stets Versicherungsschutz auch für vorsätzliches Han
deln.

(2) Verwaltungs-Rechtsschutz

Der Versicherer trägt ferner die notwendigen Kosten

a) Verwaltungsverfahren

eines Rechtsanwalts für die Wahrnehmung rechtli
cher Interessen des Versicherten in verwaltungsrecht
lichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsbe
hörden und -gerichten zur Unterstützung der Verteidi
gung in einem eingeleiteten und vom Versicherungs
schutz erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenver
fahren;

b) Verwaltungsgutachten

eines Rechtsanwalts für die gutachterliche Klärung 
verwaltungsrechtlicher Fragen deutschen Rechts, so
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weit diese für die Verteidigung in einem eingeleiteten 
und vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich ist;

c) Aussetzungsverfahren

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
Verwaltungsstreitverfahren, soweit die Durchführung 
des vom Versicherungsschutz erfassten Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens von der Beurteilung 
einer verwaltungsrechtlichen Vorfrage abhängt und 
aus diesem Grunde eine Aussetzung im Ermittlungs-, 
Haupt- oder Zwischenverfahren gemäß den §§ 154 
d), 262 Strafprozessordnung (StPO) stattfindet.

§ 6 Leistungsumfang

(1) Verfahrenskosten

Der Versicherer trägt die dem Versicherten auferlegten 
Kosten der versicherten Verfahren gemäß § 5 Absatz 1 
und Absatz 2 c) dieser Besonderen Bedingungen.

Strafvollstreckungsverfahren sind mitversichert.

(2) Rechtsanwaltskosten

a) Höhe der vom Versicherer zu tragenden Vergütung

Die Kostenerstattung erfolgt grundsätzlich gemäß § 5 
Absatz 1 a) und b) ARB 2014 - Gewerbe.

Abweichend hiervon trägt der Versicherer im Straf-, 
Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- und Standes-
Rechtsschutz nach § 5 Absatz 1 dieser Besonderen 
Bedingungen anstelle der gesetzlichen Vergütung 
auch Leistungen aus einer schriftlichen Honorarverein
barung des Versicherungsnehmers bzw. seines ge
setzlichen Vertreters mit einem für sie tätigen Rechts
anwalt. Für andere versicherte Personen bleibt es bei 
der Übernahme der gesetzlichen Vergütung des 
Rechtsanwalts.

Überschreitet die Honorarvereinbarung die gesetzlich 
vorgesehene Vergütung, so erstattet der Versicherer 
die angemessene Vergütung. Die Angemessenheit 
bestimmt sich unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der Bedeutung der An
gelegenheit, des Umfangs der Leistungen des Rechts
anwalts und der Schwierigkeit der Sache. Als unange
messen gelten insbesondere Kosten, die je Rechts
schutzfall und versicherter Person das 10-fache der 
gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten.

Der Versicherer prüft die Angemessenheit von Hono
rarvereinbarung und anwaltlicher Abrechnung.

Auf die Unangemessenheit der Honorarvereinbarung 
kann sich der Versicherer nicht berufen,

- wenn er vor Unterzeichnung der Honorarvereinba
rung durch den Versicherten dieser schriftlich zu
gestimmt hat

- oder der Versicherte einen vom Versicherer vorge
schlagenen Rechtsanwalt beauftragt hat.

b) Versicherte Tätigkeiten des Rechtsanwalts

Der Versicherer trägt die Kosten für folgende Tätigkei
ten des Rechtsanwalts:

aa) Firmenstellungnahme

Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer und 
erstreckt sich das Ermittlungsverfahren auf dieses 
oder ein mitversichertes Unternehmen, ohne dass 
zunächst namentlich benannte Personen beschul
digt werden, besteht Versicherungsschutz für ei
ne notwendige anwaltliche Stellungnahme des Un
ternehmens.

bb) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeiten
verfahren

Der Versicherer trägt die Kosten der anwaltlichen 
Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ord

nungswidrigkeitenverfahren einschließlich Straf
vollstreckungsverfahren.

cc) Verteidigung in Disziplinar- und Standesverfahren

Der Versicherer trägt die Kosten der anwaltlichen 
Verteidigung des Versicherten in disziplinar- und 
standesrechtlichen Verfahren.

dd) Zeugenbeistand

Der Versicherungsschutz umfasst die Beistands
leistung durch einen Rechtsanwalt, wenn der Ver
sicherte in einem Straf- oder Ordnungswidrigkei
tenverfahren als Zeuge vernommen wird und die 
Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss.

ee) Verwaltungsrechtliche Tätigkeit

Der Versicherer trägt die Kosten für die verwal
tungsrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts 
nach § 5 Absatz 2 dieser Besonderen Bedingun
gen.

ff) Reisekosten des Rechtsanwalts

Der Versicherer trägt die Kosten für notwendige 
Reisen des Rechtsanwalts an den Ort des zustän
digen Gerichts oder den Sitz der Ermittlungs- 
bzw. Verwaltungsbehörde. Die Kostenerstattung 
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften für 
Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten.

(3) Reisekosten der versicherten Personen

Der Versicherer trägt Reisekosten des Versicherten für 
Reisen an den Ort des zuständigen ausländischen Ge
richts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Per
son angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Hö
he der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwäl
ten geltenden Sätze übernommen.

(4) Sachverständigenkosten

a) Der Versicherer trägt für den Versicherungsnehmer 
bzw. seinen gesetzlichen Vertreter auch die angemes
senen Kosten für solche Sachverständigengutachten, 
die der Versicherungsnehmer bzw. sein gesetzlicher 
Vertreter selbst zur notwendigen Unterstützung seiner 
Verteidigung veranlasst. Hinsichtlich der Angemessen
heit gelten die Kriterien von § 6 Absatz 2 a) dieser Be
sonderen Bedingungen sinngemäß.

b) Für andere versicherte Personen erfolgt die Kosten
übernahme für die unter a) näher bezeichneten Sach
verständigengutachten im Rahmen der gesetzlichen 
Vergütung unter entsprechender Anwendung des Jus
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG).

(5) Übersetzungskosten

Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Ver
teidigung und den Zeugenbeistand des Versicherten im 
Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten.

(6) Nebenklagekosten

Der Versicherer trägt die einem Nebenkläger in einem Er
mittlungs- oder Strafverfahren gegen den Versicherten 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherte diese freiwil
lig übernimmt, um zu erreichen, dass das Verfahren einge
stellt wird, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbe
steht. Die Rechtsanwaltskosten des gegnerischen Neben
klägers trägt der Versicherer bis zur Höhe der gesetzli
chen Vergütung.

(7) Strafkaution

Soweit vereinbart, sorgt der Versicherer für die Zahlung ei
nes zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für 
eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicher
ten einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver
schonen.
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§ 7 Deckungssumme

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu der für 
die versicherte Person vereinbarten Deckungssumme. Sind in 
einem Rechtsschutzfall mehrere Versicherte betroffen, zahlt 
der Versicherer höchstens die vereinbarte Deckungssumme 
des Gesamtvertrags. Die Deckungssumme für den Gesamtver
trag bildet zugleich die Maximalleistung für alle zeitlich und ur
sächlich zusammenhängenden Rechtsschutzfälle und für den
selben Rechtsschutzfall. Der Versicherer trägt nicht die im Ver
sicherungsvertrag für jeden Rechtsschutzfall vereinbarte Selbst
beteiligung.

§ 8 Rechtsschutzfall

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt des Rechts
schutzfalls innerhalb des versicherten Zeitraums.

(1) Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Abweichend von § 4 Absatz 1 c) ARB 2014 - Gewerbe gilt 
in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren als Rechts
schutzfall die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ge
gen den Versicherten. Ein Ermittlungsverfahren gilt als 
eingeleitet, wenn es behördlich als solches verfügt wird.

(2) Zeugenbeistand

Für den Zeugenbeistand gilt als Rechtsschutzfall die be
hördliche oder gerichtliche Aufforderung an den Versicher
ten zur Zeugenaussage.

(3) Disziplinar- und Standesverfahren

In disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren gilt als 
Rechtsschutzfall die Einleitung eines disziplinar- oder 
standesrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten.

(4) Verfahren gegen mehrere Versicherte

Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere 
Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermitt
lungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mehre
re Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert, handelt 
es sich um denselben und nicht um jeweils einen neuen 
Rechtsschutzfall.

§ 9 Örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, 
die innerhalb Europas, den Anliegerstaaten des Mittelmeers, 
auf den Kanarischen Inseln, Madeira oder den Azoren eintreten 
und für die in diesem Bereich der Gerichtsstand gegeben ist.

§ 10 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Versicherungsschutz besteht nicht

- für die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung ei
ner verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- und Ord
nungswidrigkeitenrechts im Zusammenhang mit zulas
sungspflichtigen Motorfahrzeugen;

- für die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung ei
ner Vorschrift des Kartellrechts sowie einer anderen Straf- 
oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift, welche in unmittelba
rem Zusammenhang mit Kartellverfahren verfolgt werden;

- bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatzstraf
tat (siehe § 5 dieser Besonderen Bedingungen).


